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Horb, 20.01.06
	Ergebnisprotokoll / Vereinbarungen

	Teilnehmer
	Frau Adameit, Frau Schäfer, Herr Staudter, 
Vertreter der hauswirtschaftlichen Schulen des RP Karlsruhe

	Zeit (von – bis)
	14:00 Uhr – 16:45 Uhr

	Nr.
	Ergebnis / Vereinbarung
	  Wer?
	 Termin
	(

	1
	Verteilung der Zuständigkeit:
· Frau Schäfer ist seit 18.01.06 u. a. Referentin für die 2BF am RP Karlsruhe, 

· Telefon-Durchwahl: 0721-926-4213
· Herr Staudter ist der zuständige Referent am KM.
	
	
	

	2
	Probezeit:
· Fächer des Wahlpflichtbereichs sind nicht versetzungsrelevant, Ausnahme:
· die Notengebung im D, M, und E-Stützunterricht muss dem Maßstab des Pflichtunterrichts entsprechen, und dort in die Notengebung miteinbezogen werden.
· Die Teilnahme am Stütz- bzw. Ergänzungsangebot ist für alle Schüler einer Klasse verpflichtend.
· Noten für Verhalten und Mitarbeit ( nur im Jahresendzeugnis des 1. Schuljahres; kann aus rechtlichen Gründen nicht für die Bewertung der Probezeit herangezogen werden. 
· Bei Wiederholern des ersten Schuljahres entfällt die Probezeitregelung, dies gilt auch für Schüler, die das erste Schuljahr nach der alten Ausbildungs- und Prüfungsordnung absolviert haben.
· Wenn ein Schüler, der die Probezeit nicht bestanden hat bis Ende des Schuljahres in der Klasse verbleibt und die Versetzungsvoraussetzungen bis dahin erfüllt, ist das Nichtbestehen der Probezeit hinfällig.
· Ein Schüler, der die Probezeit in der 2BFH nicht besteht, kann im neuen Schuljahr nicht in der 2BFP beginnen und umgekehrt. Dies gilt jedoch nicht, wenn er sich im neuen Schuljahr für den gewerblichen und kaufmännischen Bereich der 2BF interessiert.
	Klassen-konfer-enz unter Vorsitz der SL
	25.01.06
	

	3
	Gestaltung des Halbjahreszeugnisses:
· Herr Staudter stellt Zeugnisformulare als S-Plan-Dateien zur Verfügung, abrufbar unter:

      bernhard.staudter@km.kv.bwl.de
· SL-Unterschrift ist beim Halbjahreszeugnis nicht zwingend vorgeschrieben.

· I. U. zur Aufschlüsselung der Fächer bei der BFK, darf im Fach BPK eine Aufschlüsselung nicht in derselben Form  erfolgen, sondern kann optional unter der Rubrik „Bemerkungen“ aufgeführt werden – jeweils ohne Angabe von Einzelnoten.

· Das Nichtbestehen der Probezeit ist im Halbjahreszeugnis bei „Bemerkungen“ anzugeben.

· Das Bestehen der Probezeit kann im Halbjahreszeugnis vermerkt werden.

· Projektkompetenz erscheint als eigenständige Note im Zeugnis, obwohl es sich um ein Fach ohne LP handelt.
	KL
	
	

	4
	Projektkompetenz:
· Die in Anmerkung 2 der Anlage 1 (Zu §2 Abs.3) „Stundentafel der zweijährigen zur Prüfung der Fachschulreife führenden Berufsfachschulen“ formulierte anteilige Zuordnung der Projektkompetenz zum Fach BFK ist inhaltlich nicht verpflichtend, sondern hat eine rein juristische Bedeutung.
· 1. Schulhalbjahr: die Methodenvermittlung soll gleichmäßig auf alle Fächer verteilt werden.

· Die Notenermittlung erfolgt mittels Differenzierung: 

      Methodenebene ( Einzelnote im Fach Projektkompetenz,
      Inhalt ( Fachnote in dem Fach, in dem die Methode 

                     erarbeitet wird.                     

· wichtig: gesamtes Notenspektrum einhalten!

· Die FL des Faches BFK errechnen aus allen Einzelnoten der Methodenebene die Gesamtnote im Fach Projektkompetenz.

· 2. Schulhalbjahr: Durchführung eines (mehrtägigen) Projekts aus dem Bereich des Fachs BFK.
	FL
	zu jedem Zeugnis
	

	5
	Berufsfachliche Kompetenz (BFK)/Berufspraktische Kompetenz (BPK):
· unbefriedigende Situation bei der Fächer- und LP-Inhalteverteilung, Grund: 2BFH/2BFP wurden bei der Erarbeitung der Neuordnung zunächst „vergessen“.
· wird überarbeitet, sobald die AnrechnungsVO in 06/06 auslaufen.

· gemeinsamer Lehrplan z. B. in Biologie mit Gesundheitslehre und Pflege, bzw. in Ch/Ern und HT, evt. entfällt das Fach Wirtschaftslehre mit DV. D. h. es gibt in diesem Bereich keine einzelnen Fächer mehr, sondern verschiedene LP-Inhalte. Dasselbe gilt für das Fach BPK.

· durch den Wegfall der AnrechnungsVO wird eine Reduzierung der Gesamtstundenzahl auf 30 Wochenstunden angestrebt, wobei Stundenkürzungen nur im Profilbereich möglich sind.
	KM
	bis 09/07
	

	6
	Abschlussprüfung:
· Die schriftliche Abschlussprüfung im Profilbereich (BFK) der 2 BFP wird sich wie bisher auf die Inhalte des Faches Biologie mit Gesundheitslehre beschränken, bei der 2BFH sind es die Inhalte des Faches Ch/Ern.
· Die mündliche Prüfung im Fach BFK kann sich auf einzelne Fächer (auch diejenigen, die nur im ersten Schuljahr erteilt werden, z. B. Wirtschaftslehre mit DV bei der 2BFH) oder auf alle Fächer des Profilbereichs erstrecken, unabhängig vom schriftlichen Prüfungsergebnis. Einzige Einschränkung: die mündliche Prüfung darf  keine Wiederholung der schriftlichen Prüfung sein 
      (vgl. §17 Abs. 3).
· Die Prüfung im Fach BPK wird als praktische Prüfung wie bisher durchgeführt, oder sie erstreckt sich auf alle Fächer des BPK-Bereichs. Die Wahl eines praktischen Prüfungsfaches durch die Schüler – wie bisher bei der 2BFH – muss nicht erfolgen, d. h. die Schüler können am Tag der praktischen Prüfung ihre Aufgaben ziehen.
· Statt einer praktischen Prüfung kann eine Projektprüfung durchgeführt werden, wegen des hohen Organisations-aufwands wird jedoch davon abgeraten.

· I. U. zur mündlichen Prüfung erfolgt die Notenbekanntgabe unabhängig vom Prüfungstag.

· Wenn die Bestimmungen des §16 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung eingehalten werden, unterliegt die Schule keinerlei weiteren Einschränkungen bei der Durchführung der praktischen Prüfung.
· Die Schlusskonferenz zur Festlegung des Prüfungsergebnisses entfällt. Gemäß §18 Abs. 4 legt der Prüfungsvorsitzende fest, wer die Abschlussprüfung gestanden hat.
	SL, FAL,
FL

Prüf-ungsvor-sitzende
	FrühjahrSommer 2007
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Protokoll der Dienstbesprechung am 19.01.06








